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Einführung 

Bereicherungsrecht und Dogmatik scheinen in den zurückliegenden Jahrzehnten 
ein unheilvolles Bündnis eingegangen zu sein. Eine immer differenzierter  agieren-
de Kritik an dogmatischen Errungenschaften  hat mittlerweile eine Unübersichtlich-
keit der Materie geschaffen,  die im bürgerlichen Recht weithin ihresgleichen sucht. 
Wird der Literatur vorgeworfen,  angesichts der Vielfalt ihrer konstruktiven An-
sätze kaum noch einen Minimalkonsens zu ermöglichen, muß die Rechtsprechung 
mit dem Tadel leben, jeden Versuch einer Systematik bereits im Ansatz zu konter-
karieren, indem sie sich für zentrale Fallgruppen jede schematisierende Lösung' 
verbietet, um auf,Besonderheiten des einzelnen Falles' abzustellen. 

Der in der Ausbildung befindliche und der später praktizierende Jurist hat in der 
Konsequenz beträchtliche Schwierigkeiten, sich auch nur einen Überblick über 
dieses Rechtsgebiet zu erarbeiten, ganz zu schweigen von einer Vertiefung dieses 
Grundlagenwissens. In einem weitgehend kodifizierten Rechtssystem muß dieser 
Mangel an Orientierung für die Rechtsanwendung schwer wiegen. Geradezu im 
methodischen Selbstverständnis getroffen,  möchte sich denn auch weder die 
Rechtsprechung vorwerfen  lassen, zu einer bloßen Billigkeitskasuistik verkommen 
zu sein, noch möchte die Rechtswissenschaft ihre Ergebnisse lediglich als lebens-
ferne akademische Spitzenleistungen qualifiziert  sehen, um damit als Wegbereiter 
einer solchen Rechtsprechung zu erscheinen. Das Bereicherungsrecht bildet in der 
Konsequenz in Ausbildung und Praxis gleichermaßen ein dunkles Kapitel, obwohl 
es insbesondere mit der Leistungskondiktion einen ganz zentralen Baustein im 
Funktionsgefüge des deutschen Zivilrechts darstellt. Wie läßt sich diese Entwick-
lung erklären, und wo finden sich geeignete Ansätze, sie abzubremsen? 

Der Idee nach kommt der Dogmatik in einem Rechtssystem wie dem deutschen 
Zivilrecht, das auf vielen Jahrhunderten Gelehrtenrecht und insbesondere auf dem 
Gelehrtenrecht des 19. Jahrhunderts basiert, die durchaus positive Bedeutung einer 
gleichermaßen bewahrenden wie innovativen Kraft  der Jurisprudenz zu. Entspre-
chend versteht man unter Dogmatik die (vorwiegend von der Rechtswissenschaft 
entwickelte) Lehre vom geltenden Recht. Kann man im Verhältnis von Bereiche-
rungsrecht und Dogmatik aber allen Ernstes noch von einer Bereicherung des 
Rechts durch Dogmatik sprechen? Hat man es hier nicht inzwischen statt mit einer 
fruchtbaren,  „guten" Dogmatik mit einer „schlechten" Dogmatik zu tun, die vor 
ihren zentralen Aufgaben versagt und mehr Schaden bringt als Nutzen? 

Das Unbehagen an den §§ 812 ff.  BGB ist nicht neu. Als Motiv für einen theo-
retischen Ansatz zum Bereicherungsrecht hat es bereits in den Arbeiten von Fritz 
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Schulz  und Walter  Wilburg  mitgeschwungen.1 Schulz  wandte sich in seinem „Sy-
stem der Rechte auf den Eingriffserwerb"  gegen die traditionelle Bereicherungs-
lehre des ausgehenden 19. Jahrhunderts, die anfänglich auch dem Verständnis der 
am 1. Januar 1900 in Kraft  getretenen §§ 812 ff.  BGB zugrunde gelegt wurde. Das 
Bereicherungsrecht des BGB wurde als eine Fortschreibung der durch Savigny  ge-
prägten pandektistischen Kondiktionenlehre begriffen,  die in Abwendung vom ka-
suistischen Denken in kondiktionsrechtlichen Fallgruppen von einem allgemeinen 
Bereicherungsanspruch ausging, bei dem es „einzig und allein auf das ungerecht-
fertigte Haben der Bereicherung auf Kosten eines anderen" ankommt.2 Unter dem 
Einfluß von Strömungen, die man heute der finalen Handlungslehre zurechnen 
würde, vertrat Schulz  den Standpunkt, daß nicht die rechtsgrundlose Vermögens-
verschiebung im Mittelpunkt des Bereicherungsrechts stehen könne, sondern nur 
die widerrechtliche Handlung.3 Um es mit Martinek  auf einen kurzen Nenner zu 
bringen, stand für  Schulz  nicht die Widerrechtlichkeit des Habens, sondern die Wi-
derrechtlichkeit des Nehmens im Vordergrund. So liest man bei Schulz:  „Es ist ein 
schwerer Irrtum, Zustände, Rechte, überhaupt Erfolge von Handlungen als recht-
mäßig oder rechtswidrig zu bezeichnen. Es gibt kein rechtswidriges Eigentum, es 
gibt nur rechtswidrige Handlungen".4 Mit dieser Umdeutung des Bereicherungsan-
spruchs vom Tatbestand der rechtsgrundlosen Vermögensverschiebung in einen 
Rechtsverletzungstatbestand war durch Schulz  die Grundlage dafür gelegt, die Be-
reicherungsdogmatik seiner Zeit aus einer Vorstellungswelt zu befreien, die allzu 
einseitig an der Vermögensverschiebung der römisch-rechtlichen Leistungskondik-
tion ausgerichtet war.5 

ι Schulz,  System der Rechte auf den Eingriffserwerb,  AcP 105 (1909), 1 ff.;  Wilburg,  Die 
Lehre von der ungerechtfertigten  Bereicherung nach österreichischem und deutschem Recht, 
Kritik und Aufbau. 

2 Plessen,  Die Grundlagen der modernen condictio, § 5 (S. 28). Savigny,  System des heuti-
gen Römischen Rechts, Fünfter Band, S. 507, war der Auffassung,  „daß die Fälle, worin die 
Condictionen gelten sollen, aus einem einfachen, gemeinschaftlichen Princip abzuleiten sind, 
welches nur stillschweigend vorausgesetzt, nicht ausgesprochen wird". Zum weiteren Hinter-
grund der um die Jahrhundertwende verbreiteten Bereicherungslehre ausführlich v. Mayr,  Der 
Bereicherungsanspruch des deutschen bürgerlichen Rechtes, §§ 1 bis 3 (S. 1 ff.)  sowie 
§§ 10 ff.  (S. 110 ff.);  Krawielicki,  Grundlagen des Bereicherungsrechts, S. 1 ff.  Auf diese 
sowie weitere bedeutsame Schriften der frühen Entwicklungsperiode des Bereicherungsrechts 
nach §§ 812 ff.  BGB kann hier nicht weiter eingegangen werden, vgl. insoweit die historische 
Übersicht bei Reuter  ! Martinek,  Ungerechtfertigte  Bereicherung, §§ 1 und 2 (S. 4 ff.). 

3 Zur Bedeutsamkeit der finalen Handlungslehre für die heute vorwiegend im Deliktsrecht 
geführte Kontroverse zwischen den Lehren vom Erfolgsunrecht  und vom Handlungsunrecht 
vgl. Jan Schapp, Grundlagen des bürgerlichen Rechts, Rz. 226 ff.  Dort werden beide Ansätze 
als sich gegenseitig ergänzende Techniken der Bewertung von Handlungen im Hinblick auf 
den Rechtsgüterschutz begriffen.  Auf das Gebiet des Leistungsstörungsrechts überträgt die-
sen fruchtbaren  Gedanken in jüngster Zeit Schur,  Leistung und Sorgfalt,  dort insbesondere 
§ 4 I I I 3. 

4 Schulz,  System der Rechte auf den Eingriffserwerb,  AcP 105 (1909), 1 (438). Hierzu 
Reuter  ! Martinek,  Ungerechtfertigte  Bereicherung, § 2 I 2 (S. 25). 

5 Reuter  ! Martinek,  Ungerechtfertigte  Bereicherung, § 2 12 (S. 26). 
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Schulz  dachte freilich noch nicht in den späteren Kategorien von Leistungskon-
diktion und Eingriffskondiktion,  sondern hielt seinerseits, wenn auch mit umge-
kehrter Zielrichtung, an einem einheitlichen Bereicherungstatbestand fest, indem 
er auch die Bereicherung durch Leistung noch als einen Fall rechtswidrigen Erlan-
gens begriff. 6 Vielleicht daher nicht als ihr wirklicher Entdecker, sicherlich aber 
als eigentlicher Begründer der Eingriffskondiktion  kann daher erst Walter  Wilburg 
gelten, der sich 1934 in seiner epochalen Schrift  zum Bereicherungsrecht für eine 
strikte Trennung beider Bereicherungsansprüche ausspricht: „Daß die Klagen aus 
unbegründeter Leistung und aus Bereicherung ohne Leistung in ihrem Fundament 
zusammengehören, ist nie erwiesen worden; der offenbare  Mißerfolg der Bereiche-
rungsdogmatik spricht deutlich dagegen."7 Der Anspruch wegen Bereicherung in 
sonstiger Weise habe in seiner Entstehung mit den Leistungskondiktionen nichts 
zu tun. „Er beruht auf dem Zweck eines durch den Erwerb betroffenen  Grund-
rechts, während die Kondiktionen aus einer verfehlten Leistung hervorgehen. Die 
Bereicherungsklage ist dort eine Rechtsfortwirkung,  hier eine Art rechtsgeschäftli-
cher Anfechtung. Ohne auf die terminologische Frage besonderes Gewicht zu le-
gen, möchte ich, um die fundamentale Verschiedenheit der Grundlagen zum Aus-
druck zu bringen, dem Leistungsrückgabeanspruch die Klage wegen Bereicherung 
in sonstiger Weise als Rechtsfortwirkungsanspruch  gegenüberstellen."8 

Wilburg  hatte damit die Leistungskondiktion bereits im Ausgangspunkt vom 
Eingriffserwerb  gelöst, dessen Grundlagen er im Zweck des verkürzten absoluten 
Rechts (und anderer rechtlich geschützter Interessen) sah, bestimmte Güter und de-
ren Nutzen dem Berechtigten zuzuweisen.9 Aufgegriffen  und fortgeführt  wurde 
diese Position dann 1954 durch Ernst  v. Caemmerer,  der in seinem berühmten Bei-
trag über „Bereicherung und unerlaubte Handlung" die folgenreiche These vertrat, 
daß im Bereicherungsrecht ebenso wie im Deliktsrecht nicht die Aufstellung allge-
meiner Kriterien weiterführen  könne,10 sondern sich dem Bereicherungsanspruch 
„Form und Grenze" nur mittels einer Typologie von Bereicherungsansprüchen ge-
ben ließe.11 v. Caemmerer  arbeitete von hier aus eine Auffächerung  unterschiedli-
cher Kondiktionstypen aus, die er keineswegs als abschließend verstanden wissen 
wollte,12 aus der sich aber vor allem eine Dreiteilung des § 812 I 1 2. Alt. BGB in 

6 Als „eine der unnötigen Übersteigerungen, mit denen Fr. Schulz der Anerkennung seines 
Prinzips mehr geschadet als genutzt hat", bezeichnet Jakobs,  Eingriffserwerb  und Vermö-
gensverschiebung, S. 155, diese Zurückführung  auch der Leistungskondiktion auf ein wider-
rechtliches Handeln des Leistungsempfängers, auch wenn er sich der Rechtswidrigkeitslehre 
von Schulz  vor allem mit Blick auf die Eingriffskondiktion  im Grundsatz angeschlossen hat, 
vgl. Jakobs,  S. 17 ff.,  168 f. 

7 Wilburg,  Die Lehre von der ungerechtfertigten  Bereicherung, S. 23. 
8 Wilburg,  Die Lehre von der ungerechtfertigten  Bereicherung, S. 49. 
9 Wilburg,  Die Lehre von der ungerechtfertigten  Bereicherung, S. 27 ff. 
1 0 Seien doch schon historisch betrachtet die Einzeltatbestände auf beiden Gebieten das 

Ältere, vgl. v. Caemmerer,  in: Gesammelte Schriften I, S. 209 (211 f.). 
h v. Caemmerer,  in: Gesammelte Schriften I, S. 209 (213). 
12 v. Caemmerer,  in: Gesammelte Schriften I, S. 209 (251). 
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